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Verwendet man zur Abgrenzung der Ausbildungsanfänger 
und Ausbildungsanfängerinnen E  nicht allein die Anga-
ben zur vorherigen dualen Berufsausbildung, sondern 
auch die zur vereinbarten Vertragsdauer, so kann man 
knapp 89% der Neuabschlüsse als Ausbildungsanfän-
ger/-innen identifizieren → Tabelle A5.3-3. Die anderen 
11% verteilen sich auf in diejenigen mit einer zuvor 
bereits erfolgreich absolvierten dualen Berufsausbil-
dung (4,6%) und solchen mit Vertragswechsel (6,8%). 
Letztere sind diejenigen, die zuvor bereits einen dualen 
Ausbildungsvertrag abgeschlossen und nach der Ver-
tragslösung erneut einen Ausbildungsvertrag im gleichen 
oder in einem anderen Ausbildungsberuf (Ausbildungs- 
oder Betriebswechsel innerhalb des dualen Systems) neu 
abgeschlossen haben76. Dabei werden nur diejenigen 
mit einer längeren Verkürzung (mindestens 6 Monate) 
zu den Vertragswechslern gezählt; die anderen werden 
noch zu den Anfängern gezählt. Die Neuabschlüsse, die 
mit einer vorherigen absolvierten dualen Berufsausbil-
dung gemeldet wurden, lassen sich weiterhin aufteilen: 

76	� Möglicherweise befinden sich hierunter auch einige Auszubildende, die nach nicht 
bestandener Abschlussprüfung ohne Vertragslösung einen neuen Ausbildungsvertrag 
abschließen; i. d. R. dürfte es sich aber um solche Auszubildenden handeln, die 
zuvor eine Vertragslösung im dualen System hatten.

In Mehrfachausbildungen im dualen System und in 
sogenannte Anschlussverträge. Gemäß der hier verwen-
deten Abgrenzung handelt es sich bei knapp 1,3% der 
Neuabschlüsse um Anschlussverträge E , also um die 
Fortführung einer zuvor abgeschlossenen zweijährigen 
Berufsausbildung im dualen System. Bei knapp 3,3% der 
Neuabschlüsse handelt es sich folglich um Mehrfachaus-
bildungen innerhalb des dualen Systems. Die genannten 
Prozentwerte ergaben sich im Berichtsjahr 2016, sie sind 
seit 2008 (das erste Jahr, zu dem die Differenzierungen 
vorgenommen werden konnten) weitgehend stabil.77

Wie → Tabelle A5.3-3 zeigt, war der Anteil der An-
schlussverträge in allen Bundesländern relativ gering; er 
variierte im Berichtsjahr 2016 zwischen 0,1% und 2,6% 
der Neuabschlüsse. Bislang können Anschlussverträge 
ausschließlich in den beiden Zuständigkeitsbereichen 
Industrie und Handel sowie Handwerk abgeschlossen 
werden. Der Anteil an allen Neuabschlüssen fiel in den 
Berufen von Industrie und Handel mit 2,0% zwar relativ 

77	� Ab dem Berichtsjahr 2016 wird das Merkmal Anschlussvertrag direkt erhoben 
und nicht mehr aus anderen Merkmalen näherungsweise ermittelt. Dies hat dazu 
geführt, dass der Anteil der Anschlussverträge leicht gestiegen und der Anteil der 
Mehrfachausbildungen leicht gesunken ist.

Schaubild A5.3-1: Ausbildungsanfänger/-innen und andere Arten von Neuabschlüssen, Bundesgebiet 2016
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Quelle:  „Datenbank Auszubildende“ des Bundesinstituts für Berufsbildung auf Basis der Daten der Berufsbildungsstatistik der  
statistischen Ämter des Bundes und der Länder (Erhebung zum 31. Dezember), Berichtsjahr 2016. Berechnungen und  
Abgrenzungen des Bundesinstituts für Berufsbildung (Merkmal Anschlussvertrag gemeldet).                                                                                BIBB-Datenreport 2018
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Hinweis zur Erfassung: Teilweise mit vorher nicht absolvierter Berufsausbildung gemeldet, 
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dem Erstvertrag jedoch nicht zu den Neuabschlüssen gezählt. Die Wechsler/-innen mit geringer 
Verkürzung müssen deshalb auch zu den Anfängern gezählt werden, da sie ansonsten nie als 
Anfänger/-innen erfasst würden.
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